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Hinweis zur Abstimmung

Detaillierte Unterlagen zur Ab-

stimmung liegen bei der Ge-

meindekanzlei am Gemeinde-

hausplatz 1, 4. Stock, auf. Die 

Unterlagen können während der 

Öffnungszeiten von Montag bis 

Donnerstag von 8.00 bis 

11.45  Uhr und von 14.00 bis 
17.00 Uhr sowie am Freitag von 
7.30 bis 14.30  Uhr eingesehen 
werden. Zudem sind sie auf 

www.horw.ch auch online ab-

rufbar.
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Teilrevision Gemeindeordnung

1 In Kürze

Mit der Revision der Gemeindeordnung wird im Wesent-

lichen die Form der Bildungskommission neu geregelt. 

Die heutige Bildungskommission ist eine Behörde mit 

Entscheidungskompetenz. Neu soll diese durch eine 

Kommission des Einwohnerrats mit beratender Funktion 

ersetzt werden.

Das per 1. August 2016 teilrevidierte kantonale Gesetz 

über die Volksschulbildung (VBG) regelt die Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortungen der Bildungsverant-

wortlichen grundlegend neu und sieht verschiedene 

Formen einer kommunalen Bildungskommission als 
zulässig: Bildungskommissionen mit Entscheidungs-

kompetenz oder in beratender Funktion, letztere auch als 
parlamentarische Bildungskommission. Parlamentari-

sche Bildungskommissionen können nur eine beratende 

Funktion haben.

Eine Befragung der kantonalen Dienststelle Volksschul-

bildung (DVS) zeigt unter anderem auf, dass beratende 

Bildungskommissionen insbesondere in grösseren Ge-

meinden eingesetzt werden. Der Gemeinderat arbeitete in 

der Folge an einer Optimierung der gemeindlichen Füh-

rung im Bildungsbereich. Er unterbreitete im Herbst 2019 

dem Einwohnerrat den Planungsbericht «Organisations-

varianten der Bildungskommission Horw». Aufgrund der 

Beratung war eine Überarbeitung notwendig. 

An der Einwohnerratssitzung vom 17. Februar 2022 wurde 
der vom Gemeinderat erarbeitete zweite Planungsbericht 

«Organisationsvarianten der Bildungskommission Horw» 

zur Kenntnis genommen mit dem Auftrag, das Modell der 

parlamentarischen Bildungskommission ohne Entschei-

dungskompetenz weiterzubearbeiten.

Die markantesten Unterschiede der beiden Bildungskom-

missionsmodelle liegen in der Zuteilung von Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortung. Die gemeindeeigene 

Erfahrung hat gezeigt, dass die bisherige Organisations-

form in verschiedenen Punkten zu Problemen führte.

Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz 

(heutige Form)

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung liegen 

teilweise nicht beim gleichen Entscheidungsträger 

(Missachtung des AKV-Prinzips).

Es besteht somit die Gefahr von Kompetenzüber-

schneidungen und Doppelspurigkeiten zwischen Bil-

dungskommission, Einwohnerrat und Gemeinderat.

Die Verantwortlichkeiten in den politischen Prozessen 

sind aufwendig umzusetzen.

Verwaltungsschnittstellen resp. Rektorin/Rektor

sind als Verwaltungskader dem Gemeinderat  unter-

stellt, aber zugleich auch der Bildungskommission. 

Beide Instanzen können unabhängig voneinander 

Handlungsanweisungen geben, was heikel sein kann.

Die Entscheidungskompetenzen sind getrennt: Die 

Bildungskommission fällt strategisch-pädagogische 

Entscheide, soweit diese keine finanziellen Auswir-
kungen haben.

Der Gemeinderat kann jedoch auch Entscheide einer 

Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz 

übersteuern.

Die Bildungskommission hat trotz Behördenstatus 

keinen direkten Zugang zum Gemeindeparlament. 

Die heutige Bildungskommission wird direkt vom Volk 

gewählt.

Beratende Bildungskommission ohne Entscheidungs-

kompetenz (beabsichtigte Form)

Klare Führungslinie vom Gemeinderat zur Schule als 
Verwaltungseinheit.

Keine Doppelunterstellung der Rektorin oder des Rektors, 

da sie bzw. er als Kader in die Verwaltung integriert ist.

Es gibt nur eine Verwaltungsschnittstelle zum 

Gemeinderat.
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Durch ihre beratende Funktion gibt es eine faire und 
klare Positionierung der Bildungskommission.

Im Rahmen des politischen Leistungsauftrags trägt 

der Gemeinderat die alleinige Verantwortung. 

Die organisatorische und die pädagogische Verant-

wortung liegen ausschliesslich bei der Schulleitung.

Das Parlament kann strategisch über den politischen 

Leistungsauftrag und operativ mit einer Kommission 

beratend Einfluss nehmen.

Die parlamentarische Bildungskommission wird indi-

rekt über die Einwohnerratswahlen vom Volk gewählt.

Begrifflichkeiten angepasst

Im Zuge der Teilrevision der Gemeindeordnung wurde eine 

formelle Pendenz aus der Teilrevision aus dem Jahr 2018 

bereinigt. Bei den «Anpassungen der kommunalen Rege-

lung an die übergeordnete Gesetzgebung im Zusammen-

hang mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz bzw. HRM2» 
war ein Artikel nicht vollständig angepasst worden. Diese 

Pendenz wird nun erledigt, und gleichzeitig wurden die 

Begrifflichkeiten an die tatsächlichen Verhältnisse bei 

der Pensionskasse respektive Vorsorgeeinrichtung an-

gepasst.

Der Einwohnerrat hat der Teilrevision der Gemeindeord-

nung am 27. Oktober 2022 einstimmig zugestimmt. Die 

Teilrevision der Gemeindeordnung unterliegt dem obliga-

torischen Referendum, weshalb eine Volksabstimmung 

erforderlich ist.

Bei einem JA ...

zur Teilrevision der Gemeindeordnung werden die Organi-

sationsform der Volksschule Horw vereinfacht und eine 

klare, einheitliche Führungslinie (AKV-Prinzip) vom Ge-

meinderat zur Verwaltungseinheit festgelegt. Das Parla-

ment nimmt strategisch über den Leistungsauftrag und 

beratend mit einer Kommission Einfluss. Dadurch wird 

eine faire und klare Positionierung der Bildungskommis-

sion ermöglicht. Eine Doppelunterstellung der Rektorin 

oder des Rektors gibt es nicht mehr. Die Stimmberechtig-

ten wählen die Bildungskommission nicht mehr direkt. 

Der Bildungskommission gehören ausschliesslich Mit-

glieder des Einwohnerrats an.

Bei einem NEIN ...

zur Teilrevision der Gemeindeordnung bleibt die bisherige 

Organisationsform der Bildungskommission bestehen. 

Die in Horw festgestellten Doppelspurigkeiten und Kom-

petenzüberschneidungen zwischen Bildungskommission, 

Einwohnerrat und Gemeinderat bestehen fort. Die Bil-

dungskommission fällt nur strategisch-pädagogische 

Entscheide, soweit diese keine finanziellen Auswirkungen 
haben. Die Bildungskommission hat trotz Behördenstatus 

keinen direkten Zugang zum Gemeindeparlament. Die 

Stimmberechtigten wählen die Bildungskommission wei-

terhin direkt.

Volksabstimmung vom 18. Juni 2023

Erläuternder Bericht des Gemeinderats an die Stimmberechtigten

Abstimmungsfrage

1 Stimmen Sie der Teilrevision der 

Gemeindeordnung zu?

Abstimmungsempfehlung

1 Einwohnerrat und Gemeinderat empfehlen:  

JA zur Teilrevision der Gemeindeordnung

Der Einwohnerrat stimmte der Vorlage 

einstimmig zu.
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2 Ausgangslage

Das per 1. August 2016 teilrevidierte Gesetz über die 

Volksschulbildung (VBG) regelte die Aufgaben, Kompe-

tenzen und Verantwortungen der Bildungsverantwortli-

chen grundlegend neu. Der Kantonsrat war damals den 

Anträgen der Regierung, nur noch beratende Bildungs-

kommissionen zuzulassen, nicht gefolgt und liess die 

Möglichkeit von Bildungskommissionen mit Entschei-

dungskompetenz im Gesetz festschreiben. Die Konse-

quenzen aus diesem Entscheid zeigte der Bericht «Befra-

gung über die Schulführungsstrukturen im Kanton 

Luzern» vom 18. Dezember 2019 der Dienststelle Volks-

schulbildung (DVS) auf.

Nach diversen Abklärungen und aufgrund von zwei parla-

mentarischen Motionen unterbreitete der Gemeinderat an 

der Sitzung vom 24. Oktober 2019 dem Einwohnerrat den 

Planungsbericht «Organisationsvarianten der Bildungs-

kommission Horw». Dieser wurde vom Parlament zur 

Überarbeitung zurückgewiesen, da u.a. der Bericht der 

DVS damals noch nicht vorlag und ausserdem verlangt 

wurde, die Kostenfolgen aufzuzeigen.

Mit dem zweiten Planungsbericht vom 13. Januar 2022 

unterbreitete der Gemeinderat dem Parlament die Ergeb-

nisse aus dem Bericht der DVS. Er beantragte, nicht zu-

letzt aufgrund der Erfahrungsberichte der Städte und 

Gemeinden der Agglomeration Luzern (K5-Gemeinden) 

sowie aufgrund der gemeindeeigenen Erfahrungen der 

letzten Jahre, eine parlamentarische Bildungskommis-

sion mit beratender Funktion einzusetzen. Im Planungs-

bericht sind folgende Inhalte aufgeführt: 

die wesentlichsten Unterschiede zwischen dem ge-

planten und dem bisherigen Modell der Bildungskom-

mission.

Strukturvergleiche zwischen den Städten und Ge-

meinden der Agglomeration Luzern betreffend die

Anzahl der Mitglieder bei den Bildungskommissionen

und die entsprechende Modellwahl.

die Analyse der Kostenfolgen.

Nachstehend sind die markantesten Unterschiede zwi-

schen den beiden Bildungskommissionsmodellen – mit 

und ohne Entscheidungskompetenz – aufgelistet. Die 

Unterschiede ergeben sich hauptsächlich aus dem AKV-

Prinzip, nach welchem Aufgaben, Kompetenzen und Ver-

antwortung beim gleichen Entscheidungsträger liegen 

sollten. Die gemeindeeigene Erfahrung hat gezeigt, dass 

die bisherige Organisationsform in verschiedenen Punk-

ten zu Problemen führte.

Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz 

(heutige Form)

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung liegen 

teilweise nicht beim gleichen Entscheidungsträger 

(Missachtung des AKV-Prinzips).

Es besteht somit die Gefahr von Kompetenzüber-

schneidungen und Doppelspurigkeiten zwischen Bil-

dungskommission, Einwohnerrat und Gemeinderat.

Die Verantwortlichkeiten in den politischen Prozessen 

sind aufwendig umzusetzen. 

Verwaltungsschnittstellen resp. Rektorin/Rektor

sind als Verwaltungskader dem Gemeinderat unter-

stellt, aber zugleich auch der Bildungskommission. 

Beide Instanzen können unabhängig voneinander

Handlungsanweisungen geben, was heikel sein kann.

Die Entscheidungskompetenzen sind getrennt: Die 

Bildungskommission fällt strategisch-pädagogische 

Entscheide, soweit diese keine finanziellen Auswir-
kungen haben. 

Der Gemeinderat kann jedoch auch Entscheide einer 

Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz

übersteuern. 

Die Bildungskommission hat trotz Behördenstatus 

keinen direkten Zugang zum Gemeindeparlament. 

Vom Gesetzgeber ist vorgegeben, dass parlamentari-

sche Bildungskommissionen nur eine beratende Funk-
tion haben können. 

Die heutige Bildungskommission wird direkt vom Volk 

gewählt.

Beratende Bildungskommission ohne Entscheidungs-

kompetenz (beabsichtigte Form)

Klare Führungslinie vom Gemeinderat zur Schule als 
Verwaltungseinheit. 

Keine Doppelunterstellung der Rektorin oder des 

Rektors, da sie bzw. er als Kader in die Verwaltung 

integriert ist. 

Es gibt nur eine Verwaltungsschnittstelle zum 

Gemeinderat. 

Durch ihre beratende Funktion gibt es eine faire und 
klare Positionierung der Bildungskommission. 

Im Rahmen des politischen Leistungsauftrags trägt 

der Gemeinderat die alleinige Verantwortung. 

Die organisatorische und die pädagogische Verant-

wortung liegen ausschliesslich bei der Schulleitung. 
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Das Parlament kann strategisch über den politischen 

Leistungsauftrag und operativ mit einer Kommission 

beratend Einfluss nehmen.

Die parlamentarische Bildungskommission wird indi-

rekt über die Einwohnerratswahlen vom Volk gewählt.

An der Einwohnerratssitzung vom 17. Februar 2022 wurde 
der vom Gemeinderat erarbeitete zweite Planungsbericht 

«Organisationsvarianten der Bildungskommission Horw» 

zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat erhielt im 

Weiteren den Auftrag:

das Modell der parlamentarischen Bildungskommis-

sion ohne Entscheidungskompetenz weiterzubear-

beiten.

die entsprechende Teilrevision der Gemeindeord-

nung sowie die damit zusammenhängenden Erlasse 

vorzubereiten und dem Einwohnerrat zur Beschluss-

fassung zu unterbreiten. 

Mit Bericht und Antrag vom 15. September 2022 hat der 

Gemeinderat den Auftrag des Einwohnerrats umgesetzt 

und die Teilrevision der Gemeindeordnung unterbreitet. 

Der Einwohnerrat hat der Vorlage am 27. Oktober 2022 

einstimmig zugestimmt. Die Teilrevision der Gemeinde-

ordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum.

3 Gründe für die Teilrevision der
Gemeindeordnung (GO)

3.1 Neue Organisationsform Bildungskommission

Aufgrund des Einwohnerratsbeschlusses werden die 

bestehenden Bestimmungen der GO zur Bildungskom-

mission an eine beratende parlamentarische Kommission 

ohne Entscheidungskompetenz angepasst, was eine 

Teilrevision erforderlich macht. 

3.2 Weitere Anpassungen

Im Weiteren wurde festgestellt, dass bei der letzten Teil-

revision der Gemeindeordnung im Jahr 2018, «Anpassun-

gen der kommunalen Regelung an die übergeordnete Ge-

setzgebung im Zusammenhang mit dem neuen Finanz-
haushaltsgesetz bzw. HRM2», ein Artikel nicht vollständig 

angepasst wurde. Diese Pendenz wird nun erledigt. 

Zudem wird eine Anpassung der Begrifflichkeiten an die 

tatsächlichen Verhältnisse bei der Pensionskasse respek-

tive Vorsorgeeinrichtung vorgenommen.

4 Änderungen Gemeindeordnung und
weitere Rechtserlasse im Detail

4.1 Gemeindeordnung

Im Anhang 1 sind die Änderungen gegenüber der bisheri-

gen Gemeindeordnung vom 25. November 2007, Ausgabe 

10. Juni 2018, mit Begründungen (synoptische Darstel-

lung) ersichtlich. Die Änderungen gegenüber der beste-

henden Gemeindeordnung sind in roter Farbe dargestellt.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Änderungen 

der Gemeindeordnung:

Art. 3, 7, 16, 18, 31 und 35

Der Begriff «Bildungskommission» wird aufgehoben.

Art. 18 Unvereinbarkeit

An der heutigen Ausgangslage, dass Mitarbeitende 

der Gemeindeverwaltung nicht dem Einwohnerrat an-

gehören können, wird nichts geändert (anders als bei 

angestellten Lehrpersonen der Gemeindeschule Horw, 

welche dem Einwohnerrat angehören können). Ledig-

lich die Begrifflichkeiten werden an die heutige Kom-

petenzregelung angepasst.

Die Unvereinbarkeit der Mitglieder der neuen Bil-

dungs-, Gesundheits- und Sozialkommission (BGSK) 

wird in der Geschäftsordnung des Einwohnerrats 

(GOER) geregelt.

Art. 23 Abs. 1 lit. a Parlamentarische Kommissionen

Die Anpassungen der Aufgaben der Geschäftsprü-

fungskommission (GPK) und der Hinweis auf das Finanz-

Volksabstimmung vom 18. Juni 2023

Erläuternder Bericht des Gemeinderats an die Stimmberechtigten

Abbildung 1: Vorraum Klassenzimmer (Gemeinde Horw)
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haushaltsgesetz der Gemeinden gemäss übergeord-

netem Recht werden vorgenommen.

Art. 23 Abs. 1 lit. c Parlamentarische Kommissionen

Die bisherige Bezeichnung «Gesundheits- und Sozial-

kommission» wird in «Bildungs-, Gesundheits- und 

Sozialkommission» geändert. Es wird auf die Rolle 

der beratenden Bildungskommission gemäss Volks-

schulbildungsgesetz hingewiesen.

Art. 26 lit. c Wahlen

Die Begrifflichkeiten werden an die tatsächlichen Ver-

hältnisse bei der Pensionskasse respektive Vorsorge-

einrichtung angepasst.

Art. 30 Sachgeschäfte 

Der Erlass des Reglements der Bildungskommission 

wird hinfällig, lit. b wird deshalb aufgehoben.

Art. 35 Unvereinbarkeit 

An der heutigen Ausgangslage, dass Mitarbeitende 

der Gemeindeverwaltung nicht dem Gemeinderat an-

gehören können, wird nichts geändert (anders als bei 

angestellten Lehrpersonen der Gemeindeschule Horw, 

welche dem Gemeinderat angehören können). Ledig-

lich die Begrifflichkeiten werden an die heutige Kom-

petenzregelung angepasst. 

Kapitel VI. Bildungskommission mit den Art. 46 bis 49 

Das Kapitel sowie die dazugehörigen Artikel werden 

aufgehoben. 

Art. 73 Abs. 2 Übergangsbestimmung zur Revision

Die bestehende Bildungskommission (mit Entschei-

dungskompetenz) ist für die Legislaturperiode vom 

1. August 2020 bis zum 31. Juli 2024 gewählt. 

Das Gemeindeparlament und der Gemeinderat treten das 

Amt am 1. September an. Die einwohnerrätlichen Kom-

missionen werden jeweils an der konstituierenden Sit-

zung in der ersten Hälfte des Monats September gewählt. 

Das Inkrafttreten der Teilrevision ist auf den 1. Septem-

ber 2024 vorgesehen. 

§ 44 VBG (SRL Nr. 400a) regelt: Wird eine beratende 

Bildungskommission eingesetzt, fallen die Aufgaben 

und Kompetenzen der Bildungskommission mit Ent-

scheidungskompetenz gemäss § 47 VBG dem Gemein-

derat zu. 

Da die Amtsdauer der bisherigen Bildungskommission 

mit Entscheidungskompetenz am 31. Juli 2024 endet, 

sollen die Aufgaben und Kompetenzen gemäss § 47 VBG 

bereits vorzeitg ab 1. August 2024 dem Gemeinderat 

zufallen. 

4.2 Auswirkungen auf weitere Rechtserlasse

Die Teilrevision der GOER wurde bereits aufgrund des 

neuen Modells der Bildungskommission beschlos-

sen. Dies erfolgte unter dem Vorbehalt der Genehmi-

gung der Teilrevision der Gemeindeordnung durch die 

Stimmberechtigten. 

Es entsteht eine neue parlamentarische BGSK mit neu 

sieben Mitgliedern; die bisherige Gesundheits- und 

Sozialkommission (GSK) umfasste fünf Mitglieder. 

Ebenfalls wurde ein Entwurf der Geschäftsordnung 

der neuen BGSK erarbeitet und vom Parlament zur 

Kenntnis genommen. Die Geschäftsordnung regelt 

insbesondere Aufgaben, Kompetenzen, Zuständig-

keiten und Organisation der Kommission.

Das Reglement der Bildungskommission vom 17. Novem-

ber 2005 und die Geschäftsordnung der Bildungskommis-

sion vom 30. März 2010 fallen nach der Genehmigung

der GO-Teilrevision durch die Stimmberechtigten per 

31. Juli 2024 dahin.

5 Ausblick Umsetzungsplanung

Die Volksabstimmung über die Teilrevision der Ge-

meindeordnung erfolgt bereits jetzt, damit die Rechts-

erlasse rechtzeitig auf die kommunalen Erneuerungs-

wahlen im ersten Halbjahr 2024 hin in Kraft sind und 

umgesetzt werden können.

An der konstituierenden Sitzung des Einwohnerrats im 

September 2024 werden dann die Mitglieder der neuen 

BGSK gewählt. Ab diesem Datum werden die Aufgaben 

einer Bildungskommission mit beratender Funktion 
von der BGSK, gemäss ihrer selbst erlassenen Ge-

schäftsordnung, wahrgenommen. Die Legislatur der im 

Jahr 2020 gewählten Bildungskommission dauert bis 

zum 31. Juli 2024. Es ist vorgesehen, dass in der gut 

einmonatigen Übergangsphase der Gemeinderat für 

die Ausgestaltung des kommunalen Volksschulange-

bots gemäss § 47 VBG zuständig ist. 
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6 Einwohnerrat ist für ein JA

Die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte haben der 

Vorlage einstimmig zugestimmt. Sie empfehlen den 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, ein JA in die Urne 

zu legen.

6.1 Stellungnahme der Kommissionen des Einwohnerrats

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) stimmt der 

GO-Teilrevision einstimmig zu. 

Die Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) hält fest, 

dass sie seit rund drei Jahren Geschäfte zum Thema Bil-

dung und Schule behandelt. Deshalb ist eine Ausweitung 

der GSK zur Bildungs-, Gesundheits- und Sozialkommis-

sion (BGSK) durchaus sinnvoll. Die GSK ist einstimmig für 

die Annahme der Gemeindeordnungsteilrevision. 

6.2 Stellungnahme der Fraktionen

Die L20-Fraktion ist mit dem vorgeschlagenen Grundla-

gendokument einverstanden und befürwortet die GO-Teil-

revision. Für die L20 ist es wichtig, dass der Einwohnerrat 
respektive die neue BGSK ihren Auftrag auch in der bera-

tenden Funktion vollumfänglich wahrnehmen kann. 

Die Mitte/GLP-Fraktion begrüsst den informativen und 
gut nachvollziehbaren Antrag für die GO-Teilrevision. Die 

Fraktion ist einstimmig für die Teilrevision der GO.

Die FDP-Fraktion befürwortet ebenso einstimmig die 
geplante GO-Teilrevision. 

Die SVP-Fraktion bedankt sich für den übersichtlichen 
und klaren Bericht und Antrag und ist einstimmig für die 

geplante GO-Teilrevision.

Volksabstimmung vom 18. Juni 2023

Erläuternder Bericht des Gemeinderats an die Stimmberechtigten

7 Beschluss des Einwohnerrats

– nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1706 

des Gemeinderates vom 15. September 2022 

– gestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungskom-

mission und der Gesundheits- und Sozialkommission

– in Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. a, Art. 29 und 

Art. 20 der Gemeindeordnung vom 25. November 2007

1. Die Teilrevision der Gemeindeordnung wird beschlos-

sen. 

2. Die Teilrevision der Geschäftsordnung des Einwoh-

nerrates wird, unter Vorbehalt der Genehmigung der 

Teilrevision der Gemeindeordnung durch die Stimm-

berechtigten, per 1. September 2024 beschlossen. 

3. Der Entwurf der Geschäftsordnung der Bildungs-, 

Gesundheits- und Sozialkommission (BGSK) wird zur 

Kenntnis genommen. 

4. Das Reglement der Bildungskommission wird, unter 

Vorbehalt der Genehmigung der Teilrevision der 

Gemeindeordnung durch die Stimmberechtigten, per 

31. Juli 2024 aufgehoben. 

5. Die, unter Vorbehalt der Genehmigung der Teilrevision 

der Gemeindeordnung durch die Stimmberechtigten, 

vorgesehene Aufhebung der Geschäftsordnung der 

Bildungskommission wird zur Kenntnis genommen. 

6. Der Beschluss Ziff. 1 unterliegt gemäss Art. 8 Abs. 1 

lit. a der Gemeindeordnung dem obligatorischen 

Referendum. 

7. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der Teilrevi-

sion der Gemeindeordnung zuzustimmen.

Horw, 27. Oktober 2022

Reto von Glutz  Irene Arnold

Einwohnerratspräsident Gemeindeschreiberin
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8 Argumente des Gemeinderats

Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren und auf-

grund des Umstands, dass Horw über ein Parlament ver-

fügt, hat sich gezeigt, dass die Organisation der Bildungs-

kommission zu überdenken ist. 

Die markantesten Vorteile einer beratenden Bildungs-

kommission ohne Entscheidungskompetenzen sind:

klare Führungslinie vom Gemeinderat zur Schule als 
Verwaltungseinheit.

keine Doppelunterstellung der Rektorin oder des 

Rektors, da sie bzw. er als Kader in die Verwaltung 

integriert ist.

nur eine Verwaltungsschnittstelle zum Gemeinderat.

faire und klare Positionierung der Bildungskommis-

sion durch ihre beratende Funktion.
alleinige Verantwortung des Gemeinderats im Rah-

men des politischen Leistungsauftrags.

organisatorische sowie pädagogische Verantwortung 

ausschliesslich bei der Schulleitung.

Einflussnahme des Parlaments strategisch über den 

politischen Leistungsauftrag und beratend mit einer 

Kommission.

In diesem Sinne empfiehlt Ihnen der Gemeinderat, der vor-
liegenden Teilrevision der Gemeindeordnung zuzustimmen.

9 Abstimmungsfrage

Stimmen Sie der Teilrevision der Gemeindeordnung zu?

10 Abstimmungsempfehlung

Einwohnerrat und Gemeinderat empfehlen den Stimmbe-

rechtigten, die Teilrevision der Gemeindeordnung anzu-

nehmen.

11 Auswirkungen des Volksentscheids

Bei einem JA ...

zur Teilrevision der Gemeindeordnung werden die 

Organisationsform der Volksschule Horw verein-

facht und eine klare, einheitliche Führungslinie 
(AKV-Prinzip) vom Gemeinderat zur Verwaltungs-

einheit festgelegt. Das Parlament nimmt strate-

gisch über den Leistungsauftrag und beratend mit 

einer Kommission Einfluss. Dadurch wird eine faire 

und klare Positionierung der Bildungskommission 

ermöglicht. Eine Doppelunterstellung der Rektorin 

oder des Rektors gibt es nicht mehr. Die Stimm-

berechtigten wählen die Bildungskommission nicht 

mehr direkt. Der Bildungskommission gehören aus-

schliesslich Mitglieder des Einwohnerrats an. 

Bei einem NEIN ...

zur Teilrevision der Gemeindeordnung bleibt die bis-

herige Organisationsform der Bildungskommission 

bestehen. Die in Horw festgestellten Doppelspurig-

keiten und Kompetenzüberschneidungen zwischen 

Bildungskommission, Einwohnerrat und Gemeinde-

rat bestehen fort. Die Bildungskommission fällt nur 

strategisch-pädagogische Entscheide, soweit diese 

keine finanziellen Auswirkungen haben. Die Bil-
dungskommission hat trotz Behördenstatus keinen 

direkten Zugang zum Gemeindeparlament. Die 

Stimmberechtigten wählen die Bildungskommis-

sion weiterhin direkt.

Abbildung 2: Schulhaus Zentrum, Symbolbild für die Horwer Volksschulen 
(Gemeinde Horw)
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Erläuternder Bericht des Gemeinderats an die Stimmberechtigten

Umzonung Campus – Teiländerung Zonenplan A sowie Bau- und Zonenreglement

1 In Kürze

Die Erweiterung und Erneuerung des Campus Horw ist 

ein Projekt des Kantons Luzern, das zur Verwirklichung 

raumplanerische Massnahmen erfordert. Für diese ist 

die Gemeinde Horw zuständig. Deshalb gibt es über die 

Umzonung Campus, Teiländerung Zonenplan A sowie 

Bau- und Zonenreglement, eine Volksabstimmung. 

Die Gebäude der Hochschule Luzern – Technik & Archi-

tektur an der Technikumstrasse stammen aus den 1970er 

Jahren und haben Sanierungsbedarf. Praxisorientierte 

sowie zukunftsgerichtete Ausbildung und Forschung er-
fordern eine zeitgemässe Infrastruktur. In den letzten 

Jahren ist die Anzahl der Studierenden und Dozierenden 

zudem stetig gestiegen. Veränderte Lehrformen, eine 

rege Forschungstätigkeit und die Zusammenarbeit mit 
forschungsnahen Start-up-Betrieben generieren Bedarf 

an mehr Schulungs- und Forschungsräumen. Der Platz 
auf dem jetzigen Campus reicht hierfür nicht aus, und es 

müssen Räume dazugemietet werden.

Der Umzug der Pädagogischen Hochschule Luzern in den 

Campus Horw ist beschlossen. Die heute auf verschiede-

ne Standorte in der Stadt Luzern verteilten Räume sollen 

in einem eigenen Gebäude in Horw zusammengefasst 

werden. Die räumliche Nähe der beiden Hochschulen 

schafft Synergien. 

Die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden An-

lagen benötigt planungsrechtlich eine Änderung des 

Zonenplans A sowie des Bau- und Zonenreglements 

(Umzonung Campus). Die geltende Zweckbestimmung 

für die Zone für öffentliche Zwecke ist nicht ausreichend 

für künftige Nutzungen. Die Umzonung Campus schafft 

die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Weiterentwicklung der beiden Hochschulen am Stand-

ort Horw.

Der Einwohnerrat hat am 24. November 2022 die Vorlage 

beraten und wie folgt entschieden:

Die Grundstücke Nrn. 540, 541, 557, 931, 1587, 1880 

und 1879 werden der neu geschaffenen Sonderbau-

zone Campus zugewiesen. Das Grundstück Nr. 550 

wird teilweise der Zone für öffentliche Zwecke (ÖZ 75) 

zugewiesen. 

Art. 10a Sonderbauzone Campus wird neu ins Bau- 

und Zonenreglement aufgenommen. Die Zweck-

bestimmung der Zone für öffentliche Zwecke (ÖZ 75; 

Bahnhof Horw See) wird in den Anhang zum Bau- und 

Zonenreglement aufgenommen. 

Der Umzonung Campus sind längere Vorbereitungsarbei-

ten und Abklärungen vorausgegangen. Es sind dies u.a.:

Landabtausch zwischen dem Kanton Luzern, der 

Korporation Horw und der Einwohnergemeinde Horw.

Landerwerb des Grundstücks Nr. 557, Grundbuch

Horw, durch den Kanton Luzern.

«Testplanung Campus», 2015, «Entwicklungskonzept 

2030 Campus Horw», 2018, und Projektwettbewerb 

«Campus Horw», 2020/2021.

Bebauungsplan Campus Horw auf der Basis des 

Projekts, das als Sieger aus dem Projektwettbewerb 

hervorgegangen ist.

Mobilitäts- und Erschliessungskonzept Campus Horw 

vom 27. April 2022.

Gegen die geplante Umzonung Campus sind keine Ein-

sprachen eingegangen.
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Bei einem JA ...

können die Planungsarbeiten fortgeführt sowie das Bau-

gesuch für die Erneuerung und die Erweiterung des 

Campus vorbereitet und zur Bewilligung eingereicht 

werden. Der Ausbau des Hochschulstandorts Horw für 

die Hochschule Luzern – Technik & Architektur und für 

die Pädagogische Hochschule Luzern kann wie geplant 

fortgesetzt werden. Mit dem bereits vom Einwohnerrat 

bewilligten Bebauungsplan Campus Horw können öffent-

liche Mehrwerte, zum Beispiel der öffentlich zugängliche 

Campus-Park, realisiert werden. 

Bei einem NEIN ...

sind die laufenden Planungen zu stoppen. Die Gründe für 

eine ablehnende Haltung wären zu analysieren, vor allem 

weil weder aus der Mitwirkungsauflage noch aus der 

Planauflage mit Einspracherecht oder der Einwohnerrats-

beratung Vorbehalte gegen die Umzonung Campus sowie 

das Erweiterungs- und Erneuerungsprojekt vorgetragen 

wurden. Die dringend notwendige Erneuerung und ein 

moderater Ausbau der bestehenden Anlage auf der 

Grundlage der geltenden Zweckbestimmung für die Zone 

für öffentliche Zwecke wären zu prüfen. Der Ausbau des 

Hochschulstandorts Horw würde sich um einige Jahre 

verzögern, und der Ausbau für den Zuzug der Pädago-

gischen Hochschule Luzern nach Horw müsste in Frage 
gestellt werden. 

Abbildung 3: Perimeter Sonderbauzone Campus (Bundesamt für 
Landestopografie – swisstopo, Bern)

Abstimmungsfrage

2 Stimmen Sie der Umzonung Campus, 

Teiländerung Zonenplan A sowie dem Bau- 

und Zonenreglement im Bereich Campus, zu? 

Abstimmungsempfehlung

2 Einwohnerrat und Gemeinderat empfehlen:  

JA zur Umzonung Campus, Teiländerung 

Zonenplan A sowie zum Bau- und 

Zonenreglement im Bereich Campus

Der Einwohnerrat stimmte der Vorlage 

einstimmig zu.
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2 Ausgangslage

Seit 1977 ist das ehemalige Zentralschweizerische Tech-

nikum Luzern, heute Hochschule Luzern, Departement 

Technik & Architektur, fester Bestandteil der Gemeinde 

Horw. Der Ruf der Hochschule als qualifizierter Lehr- und 
Forschungsbetrieb strahlt über die regionalen und natio-
nalen Grenzen hinaus. Die Pädagogische Hochschule 

Luzern wiederum ist heute auf verschiedene Standorte in 

der Stadt Luzern verteilt. Sie erfüllt die gesellschaftlich 

wichtige Aufgabe der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 

künftiger Generationen. Beide Institutionen haben für die 

Bildungs-, Wirtschafts- und Standortpolitik der Zentral-

schweiz, insbesondere des Kantons Luzern und der 

Gemeinde Horw, eine hohe Bedeutung. 

Die Bausubstanz der bestehenden Anlage in Horw hat Sa-

nierungsbedarf, eine Erweiterung und Erneuerung drängt 

sich auf. Der Kanton Luzern ist Eigentümer von total 

68‘033 m2 Grundstückfläche. Davon ist ungefähr die 

Hälfte bebaut.  

Die Lehr- und Forschungstätigkeit hat sich in den letzten 
Jahrzehnten verändert. In der Lehre haben sich neue Unter-

richtsformen etabliert. Forschung und Entwicklung suchen 
die Nähe und Zusammenarbeit mit Gewerbe und Industrie. 

Mit der Digitalisierung, der Verschmelzung von Bildung, 

Lehre, Forschung und Entwicklung sowie den daraus 
hervorgehenden Gründungen von Start-up- und Spin-off-

Unternehmen oder auch hochschulnahen Drittnutzungen 

haben sich die Anforderungen an einen Campus verän-

dert. Diesen veränderten Nutzerbedürfnissen gilt es raum-

planerisch Rechnung zu tragen. 

Im rechtskräftigen Zonenplan A sind die Grundstücke 

Nrn. 540, 541, 931 (teilweise), 1587 (teilweise), 1879 (teil-

weise) und 550 (teilweise) der Zone für öffentliche Zwe-

cke (ÖZ 14) zugewiesen. Gemäss Art. 15 und Anhang 1 

des Bau- und Zonenreglements ist die Zone für öffentli-

che Zwecke (ÖZ 14 / Bifang) für die Realisierung von 
Schulanlagen (Hochschule) vorgesehen. Die Grundstücke 

Nrn. 550 (teilweise), 557, 1587 (teilweise) und 1879 (teil-

weise) befinden sich in der Arbeits- und Wohnzone und 
Teile des Grundstücks Nr. 931 im übrigen Gebiet A.

Alle Grundstücke, ausgenommen Grundstück Nr. 550, 

sind im Eigentum des Kantons Luzern. Das Grundstück 

Nr. 550 gehört der Einwohnergemeinde Horw.

Die genannten Parzellen bilden den von der Umzonung 

betroffenen Perimeter Campus Horw.

Volksabstimmung vom 18. Juni 2023

Erläuternder Bericht des Gemeinderats an die Stimmberechtigten

Abbildung 4: Ausschnitt Zonenplan A, rechtskräftig
























